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Schülerbeihilfengesetz 
 
 
Zu dem im Betreff genannten Entwurf erlaubt sich das Bundesministerium für Ge-
sundheit folgende Stellungnahme abzugeben: 
 
Zu Z 3 (§ 2): 
 
Ausdrücklich begrüßt werden 

 die in Z 2 vorgesehene Anhebung der Altersgrenze von 30 bzw. 35 auf 35 bzw. 
40 Jahre sowie 

 der Wegfall der bisher in Z 3 normierten Voraussetzung, dass die gleiche 
Schulstufe noch nicht besucht wurde 

für die Gewährung von Schul- und Heimbeihilfen. 
 
Insbesondere für die im Zusammenhang mit der Erlassung des Medizinische Assis-
tenzberufe-Gesetzes, BGBl. I Nr. 89/2012, in das Schülerbeihilfengesetz 1983 aufge-
nommenen Schüler/innen an Schulen für medizinische Assistenzberufe können diese 
geänderten Voraussetzungen Erleichterungen für die Erlangung des Anspruchs auf 
Schul- und Heimbeihilfe bringen, da es sich bei den Ausbildungen in den medizini-
schen Assistenzberufen um Berufsausbildungen handelt, die oftmals erst im Rahmen 
einer schulischen Neu- und Umorientierung zu einem späteren Zeitpunkt begonnen 
werden. 
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Zu Z 14 (§ 15 Abs. 6 bis 10): 
 
Gegenständliche Bestimmung ist dem § 40 Abs. 5 bis 9 Studienförderungsgesetzes 
1992, der entsprechende Verpflichtungen der Träger der Sozialversicherung im Be-
reich der Datenübermittlung auf Anfrage normiert, nachgebildet. Insofern besteht 
auch kein Einwand gegen den vorliegenden Entwurf. 
 
Im § 15 Abs. 7, der festlegt, welche Einrichtungen auf Anfrage die in Abs. 6 aufgezähl-
ten Daten zu übermitteln haben, werden in Z 2 die Träger der Sozialversicherung und 
die Krankenkassen genannt. Nach den Krankenkassen findet sich der Klammeraus-
druck (Krankengeld, Höhe und Bezugsdauer, Wochengeld, etc.). 
 
Zunächst ist anzumerken, dass die „Krankenkassen“, nämlich Betriebs- und Gebiets-
krankenkassen, ohnehin vom Begriff der Träger der Sozialversicherung umfasst sind 
und daher nicht gesondert aufgezählt werden müssen. 
 
Des Weiteren wären die im Klammerausdruck aufgezählten Daten in den Abs. 6 zu 
verschieben, da nach dem Verweis auf diesen Absatz nur jene dort enthaltenen Da-
ten zu übermitteln sind. 
 
Schließlich ist auf Grund der Verwendung des Ausdrucks „etc.“ im § 15 Abs. 7 Z 2 un-
klar, welche weiteren Daten von den „Krankenkassen“ übermittelt werden könnten 
und sollte dies näher ausgeführt werden. 
 
 
Eine Ausfertigung dieser Stellungnahme wird an das Präsidium des Nationalrats an 
begutachtungsverfahren@parlament.gv.at übermittelt. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Für den Bundesminister: 

Hon.-Prof. Dr. Gerhard Aigner 
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